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Erwägungen
E. 1
Der angefochtene Entscheid beschlägt den Schutz der Persönlichkeit ( Art. 28 und 28a Abs. 1 ZGB ). Das ist eine Zivilsache ( Art. 72 Abs. 1 BGG ) nicht vermögensrechtlicher Natur ( BGE 127 III 481 E. 1a). Die Vorinstanz ist ein oberes Gericht. Sie hat als letzte kantonale Instanz auf Rechtsmittel hin entschieden ( Art. 75 BGG ). Ihr Entscheid lautet zum Nachteil der Beschwerdeführerin ( Art. 76 Abs. 1 BGG ) und schliesst das Verfahren ab ( Art. 90 BGG ). Die rechtzeitig ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) eingereichte Beschwerde steht demnach offen.
E. 2.1
Im ordentlichen Beschwerdeverfahren wendet das Bundesgericht das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ) und prüft frei, ob der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Auch wenn in rechtlicher Hinsicht alle Rügen gemäss Art. 95 f. BGG zulässig sind, befasst sich das Bundesgericht nur mit formell ausreichend begründeten Einwänden ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen). Die Begründung muss sachbezogen sein und sich auf den Streitgegenstand beziehen und beschränken. Die rechtsuchende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 143 II 283 E. 1.2.2 ; 142 I 99 E. 1.7.1). Für Vorbringen betreffend die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gilt das strenge Rügeprinzip ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 145 V 304 E. 1.2; 133 II 249 E. 1.4.2).
E. 2.2
Bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden schreitet das Bundesgericht nur ein, wenn die kantonale Instanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen ( BGE 145 III 49 E. 3.3; 142 III 336 E. 5.3.2; 132 III 97 E. 1).
E. 2.3
Was den Sachverhalt angeht, legt das Bundesgericht seinem Urteil die vorinstanzlichen Feststellungen zugrunde ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dies gilt auch für die vorinstanzlichen Feststellungen über den Ablauf des kantonalen Verfahrens (Prozesssachverhalt; s. dazu BGE 140 III 16 E. 1.3.1). Diesbezüglich kann nur vorgebracht werden, die vorinstanzlichen Feststellungen seien offensichtlich unrichtig ( Art. 97 Abs. 1 BGG ), das heisst willkürlich (s. BGE 140 III 264 E. 2.3), oder würden auf einer anderen Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95 BGG (z.B. auf einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV oder Art. 8 ZGB ) beruhen (Urteil 5A_374/2010 vom 9. Juli 2010 E. 1). In der Beschwerde ist darzutun, inwiefern die Behebung der gerügten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ; BGE 135 I 19 E. 2.2.2).
E. 3
Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen ( Art. 28 Abs. 1 ZGB ). Nach Absatz 2 der zitierten Norm ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
E. 3.1
Das Obergericht stellt vorab fest, dass die Beschwerdeführerin lediglich ihre Ausführungen zu F.________ und zu H.________ nicht als persönlichkeitsverletzend erachtet, im Übrigen die erstinstanzliche Erkenntnis, dass die in ihren E-Mails vom 2., 4. und 6. Oktober 2021 erhobenen Vorwürfe die Persönlichkeit des Beschwerdegegners verletzen, jedoch nicht in Abrede stellt. In den Äusserungen zu F.________ erkennt das Obergericht keine Persönlichkeitsverletzung, weshalb es die Berufung in diesem Punkt gutheisst. Was die Beziehung zu H.________ angeht, verwirft das Obergericht den Einwand der Beschwerdeführerin, dass diese Beziehung auch innerhalb der Bank G.________ zwingend zum Thema geworden sei und die diesbezüglichen Ausführungen von ihr, der Beschwerdeführerin, daher nicht persönlichkeitsverletzend sein können. Strittig sei, ob der Beschwerdegegner und H.________ ihre Beziehung der Bank rechtzeitig gemeldet hätten. Würde sich die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die Beziehung "seit sicher August 2020" bestand, als wahr erweisen, so hätte das Paar den CEO der Bank G.________ erst rund ein Jahr später von ihrer Beziehung in Kenntnis gesetzt, was eine klare Verletzung der Compliance-Richtlinien der Bank bedeutet hätte.
E. 3.2
Bei der Prüfung der Rechtfertigungsgründe befasst sich der angefochtene Entscheid zuerst mit der Frage, ob es der Beschwerdeführerin gelungen sei, die Wahrheit der Vorwürfe nachzuweisen, die sie in den drei E-Mails von Anfang Oktober 2021 gegen den Beschwerdegegner erhob. Das Obergericht geht ausführlich auf die in der Berufung erhobenen Beanstandungen ein, verwirft diese allesamt und kommt - wie die erste Instanz - zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin die Wahrheit ihrer Behauptungen nicht nachzuweisen vermocht habe. Die Verbreitung unwahrer persönlichkeitsverletzender Tatsachen sei grundsätzlich immer widerrechtlich und könne - abgesehen von hier nicht gegebenen Ausnahmefällen - nicht durch überwiegende private oder öffentliche Interessen gerechtfertigt werden.
Trotzdem äussert sich das Obergericht in der Folge zur Eventualbegründung der ersten Instanz, die für den Fall, dass der Beschwerdeführerin der Wahrheitsbeweis gelungen wäre, einen Rechtfertigungsgrund für die unnötig herabsetzenden Äusserungen verneinte. In diesem Zusammenhang stellt das Obergericht fest, dass im Berufungsverfahren einzig noch strittig sei, ob sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der "arbeitsplatzbezogenen Darstellungen" auf ein überwiegendes privates Interesse und hinsichtlich der "Thematik H.________" auf ein überwiegendes öffentliches Interesse stützen könnte. Was die "arbeitsplatzbezogenen Darstellungen" angeht, pflichtet der angefochtene Entscheid der Beschwerdeführerin darin bei, dass ihre privaten Interessen vom Kantonsgericht nicht hinreichend geprüft wurden. Solche Interessen, die das Interesse des verletzten Beschwerdegegners an seiner Integrität überwögen, lägen indes nicht vor.
Anders sähe es dem angefochtenen Entscheid zufolge aus, wenn es effektiv der Wahrheit entspräche, dass der Beschwerdegegner seine seit über einem Jahr (Sommer 2020) mit H.________ andauernde Beziehung erst am 7. September 2021 offengelegt hätte und damit seinen Compliance-Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen wäre. Hinsichtlich dieser Information bejaht das Obergericht ein überwiegendes öffentliches Interesse, das es darin erblickt, dass bei systemrelevanten Banken die Mitglieder der Geschäftsleitung die diesbezüglichen Regeln einhalten. Dass sein Interesse an der Wahrung seiner Intim- oder zumindest seiner Privatsphäre weniger stark als dieses öffentliche Interesse zu gewichten wäre, hätte dem Beschwerdegegner als Mitglied der Geschäftsleitung einer systemrelevanten und damit der Öffentlichkeit ausgesetzten Bank bei Stellenantritt bewusst sein müssen. Aus diesen (hypothetischen) Umständen folgert das Obergericht, dass die Aussage, wonach der Beschwerdegegner die Beziehung zu H.________ nicht rechtzeitig offengelegt habe, nicht als rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung zu werten und der Eingriff in die Persönlichkeit des Beschwerdegegners aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesse gerechtfertigt gewesen wäre. Nachdem der Beschwerdeführerin der Wahrheitsbeweis für ihre Behauptung jedoch nicht gelungen sei, könne sie sich auf diesen Rechtfertigungsgrund nicht berufen.
E. 3.3
Beruht der angefochtene Entscheid auf mehreren (Eventual-) Begründungen, die je für sich den Rechtsstreit vor der Vorinstanz beenden konnten, so muss in der Beschwerde an das Bundesgericht dargelegt werden, dass jede von ihnen Recht verletzt ( BGE 142 III 364 E. 2.4; 133 IV 119 E. 6.3). Erweist sich auch nur eine von mehreren entscheidtragenden vorinstanzlichen Begründungen als bundesrechtskonform, so ist es der angefochtene Entscheid selbst ( BGE 133 III 221 E. 7; 130 III 321 E. 6).
Wie die resümierten vorinstanzlichen Erwägungen zeigen, ist der angefochtene Entscheid hinsichtlich des ursprünglich im Massnahmegesuch unter Ziffer 1.2 beantragten Verbots betreffend die Dauer der Beziehung des Beschwerdegegners mit H.________ (s. vorne Sachverhalt Bst. C.a) ausschliesslich von der Erkenntnis getragen, dass der Beschwerdeführerin der Wahrheitsbeweis nicht gelungen sei. Was die angebliche Angabe eines zu hohen Werts des Familienhauses im Zusammenhang mit der Hypothek der Bank G.________ und die angebliche Fälschung von E-Mails im Zusammenhang mit Transaktionen vom gemeinsamen Konto (Ziffern 1.4 und 1.5 der Massnahmebegehren; s. vorne Sachverhalt Bst. C.a) angeht, stützt sich die Abweisung der Berufung hingegen auf eine doppelte Begründung: Zur Erkenntnis, dass der Wahrheitsbeweis gescheitert sei, tritt die (Eventual-) Begründung, dass sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht auf ein überwiegendes privates Interesse berufen könne. Ein überwiegendes öffentliches Interesse der Beschwerdeführerin war im Streit um diese Behauptungen bzw. um die diesbezüglichen Verbote im Berufungsverfahren kein Thema mehr.
Anders verhält es sich mit den Behauptungen betreffend die angebliche häusliche Gewalt gegen die Zwillinge und die angeblichen (versuchten) Vergewaltigungen. Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen zum Inhalt der Berufung hat die Beschwerdeführerin den erstinstanzlichen Entscheid dahingehend verstanden, dass das Kantonsgericht in Bezug auf diese Themen kein überwiegendes privates Interesse erkannt habe. Dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Berufung gegen diese Erkenntnis der ersten Instanz gewehrt hätte, ist dem angefochtenen Entscheid nicht zu entnehmen. Laut Obergericht war im Berufungsverfahren als Rechtfertigungsgrund im Zusammenhang mit den "arbeitsplatzbezogenen Darstellungen" ein überwiegendes privates Interesse und hinsichtlich der Thematik "H.________" ein überwiegendes öffentliches Interesse umstritten (s. vorne E. 3.2). Diesen vorinstanzlichen Feststellungen über den Prozesssachverhalt widerspricht die Beschwerdeführerin nicht. Namentlich macht sie auch nicht geltend, im Berufungsverfahren hinsichtlich der fraglichen Äusserungen am Rechtfertigungsgrund des überwiegenden privaten Interesses festgehalten zu haben und damit verfassungswidrig nicht gehört worden zu sein. Hat sich die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz aber damit abgefunden, dass die Vorwürfe der häuslichen Gewalt und der (versuchten) Vergewaltigungen jedenfalls nicht durch ein überwiegendes privates Interesse gerechtfertigt sind, so braucht das Bundesgericht nicht zu erörtern, ob die Vorinstanz den Wahrheitsbeweis bezüglich dieser Behauptungen zu Recht als gescheitert erachtet. Dann allein an der Klärung von Fragen ohne praktische Relevanz hat die Beschwerdeführerin kein im Sinne von Art. 76 BGG schutzwürdiges Interesse (s. Urteil 5A_443/2021 vom 18. Januar 2022 E. 6.2).
E. 4
Streitig bleibt nach dem Gesagten, ob der Beschwerdeführerin hinsichtlich der in Ziffer 12 ihrer E-Mail vom 2. Oktober 2021 enthaltenen Aussage, dass der Beschwerdegegner und H.________ "seit sicher August 2020" ein Paar seien, der Wahrheitsbeweis gelungen ist.
E. 4.1
Die Vorinstanz konstatiert, dass die Beschwerdeführerin die Anträge, im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ das Paar zu befragen und den Mietvertrag für die Wohnung in W.________ zu edieren, erstmals in der Berufungsschrift gestellt habe. Weshalb sie nicht in der Lage gewesen sein soll, diese Beweismittel bereits im erstinstanzlichen Verfahren aufzurufen, zeige die Beschwerdeführerin nicht auf. Daher seien diese Anträge im Berufungsverfahren nicht mehr zu hören. Gleiches gilt laut Obergericht für den mit der Berufung eingereichten "Ausriss WhatsApp Beklagte mit I.________". Diesbezüglich habe die Beschwerdeführerin weder dargelegt noch nachgewiesen, wann die WhatsApp-Nachrichten geschrieben wurden, weshalb nicht beurteilt werden könne, ob es sich um echte oder unechte Noven handelt. Die Frage könne aber offenbleiben. Denn falls die Nachrichten echte Noven wären, hätte die Beschwerdeführerin nachweisen müssen, dass sie dieses Beweismittel im Berufungsverfahren ohne Verzug vorbrachte; wären es unechte Noven, so hätte sie darlegen müssen, weshalb sie diese nicht schon vor erster Instanz vorbringen konnte. Nachdem die Beschwerdeführerin weder den einen noch den andern Nachweis angetreten habe, sei darauf nicht weiter einzugehen.
Zur schon in erster Instanz verlangten Zeugenbefragung von I.________ hält das Obergericht fest, dass das Kantonsgericht in antizipierter Beweiswürdigung auf die Einvernahme habe verzichten dürfen. I.________ könne keinesfalls als "vollkommen unvoreingenommen" gelten. Zum einen habe H.________ ihn verlassen und lebe nun mit dem Beschwerdegegner zusammen, zum anderen habe sich I.________ gemäss seiner E-Mail vom 22. Januar 2023 mit der Beschwerdeführerin solidarisiert. Diese E-Mail sei ein echtes Novum, das im Berufungsverfahren berücksichtigt werden dürfe, nachdem es vom Beschwerdegegner ohne Verzug im ersten Schriftenwechsel vorgebracht worden sei. Aufgrund der persönlichen Betroffenheit von I.________ und seiner offen ausgesprochenen Nähe zur Beschwerdeführerin könne eine Aussage von I.________, wonach die Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ bereits im Sommer 2020 begonnen habe, von vornherein nicht als glaubhaft betrachtet werden. Zudem sei I.________ aus eigener (unmittelbarer) Wahrnehmung offenbar nicht bekannt, seit wann genau und in welcher Art die Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ besteht. Demnach vermöchte die Beschwerdeführerin auch mit einer allfälligen Aussage von I.________ ihre Behauptung zum Beginn der Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ nicht zu beweisen. Auch aus diesem Grund sei I.________ mithin nicht als Zeuge zu hören, so die Schlussfolgerung im angefochtenen Entscheid.
E. 4.2
Soweit die Beschwerdeführerin der Vorinstanz vorwirft, den Beschwerdegegner und (allenfalls) H.________ entgegen ihren Beweisanträgen nicht als Zeugen zum Beginn ihrer Beziehung befragt und den Mietvertrag betreffend die Wohnung des Paares nicht ediert zu haben, versäumt sie es, sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen, wonach das Novenrecht diesen Anträgen entgegenstehe. Insofern ist auf die Beschwerde mangels hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; s. vorne E. 2.1) nicht einzutreten. Was den in vorweggenommener Beweiswürdigung abgewiesenen Antrag angeht, I.________ als Zeugen zu befragen, konzentriert sich die Beschwerdeführerin darauf zu erläutern, weshalb I.________s Aussagen entgegen dem angefochtenen Entscheid sehr wohl Aufschluss darüber hätten geben können, wann die Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ ihren Anfang nahm, und demnach geeignet gewesen wären, die Glaubwürdigkeit von ihr, der Beschwerdeführerin, zu stützen und den Wahrheitsgehalt der in den E-Mails vom 2., 4. und 6. Oktober 2021 gemachten Darstellungen zu beweisen. Mit der vorinstanzlichen (Haupt-) Begründung, wonach eine Zeugenaussage von I.________ zum Beginn der Paarbeziehung von vornherein nicht als glaubhaft gelten könnte und das Kantonsgericht (schon) deshalb in antizipierter Beweiswürdigung auf seine Befragung verzichten durfte, mag sich die Beschwerdeführerin bei alledem nicht beschäftigen. Verpasst es die Beschwerdeführerin aber darzutun, dass im Streit um den fraglichen Beweisantrag auch diese Begründung Bundesrecht verletzt, so muss es mit dem angefochtenen Entscheid auch in diesem Punkt sein Bewenden haben (s. vorne E. 3.3).
Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, fusst der angefochtene Entscheid auch nicht auf der Überlegung, dass die Beziehung zwischen dem Beschwerdegegner und H.________ und insbesondere der Zeitpunkt ihres Beginns eine "rein private Angelegenheit" ist, deren Veröffentlichung persönlichkeitsverletzend sein könnte. Ebenso wenig ist dem Obergericht entgangen, dass das Paar seine Beziehung der Bank G.________ unverzüglich hätte melden müssen. Die Vorinstanz selbst stellt klar, dass der Zeitpunkt mit Blick auf die Einhaltung der internen Meldepflichten der Bank G.________ von Bedeutung ist und die Persönlichkeitsverletzung in der Unterstellung besteht, die Beziehung in Missachtung der bankinternen Richtlinien nicht rechtzeitig offengelegt zu haben (s. vorne E. 3.1). Weshalb wegen dieser "regulatorischen Auswirkungen" unabhängig von der Erbringung des Wahrheitsbeweises ein "übergeordneter Rechtfertigungsgrund" vorliegen soll, vermag die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar zu erklären und ist auch nicht ersichtlich.
E. 5
Sodann dreht sich der Streit um die in den Ziffern 18 und 19 der E-Mail vom 2. Oktober 2021 enthaltenen Vorwürfe, der Beschwerdegegner habe beim Abschluss des Hypothekarkredits den Wert des gemeinsam bewohnten Hauses in U.________ (ZG) falsch angegeben und zur Saldierung des gemeinsamen "und-Kontos" E-Mails gefälscht.
E. 5.1
Mit Blick auf allfällige Rechtfertigungsgründe (s. vorne E. 3.2) erwägt die Vorinstanz, dass allein die Befürchtung der Beschwerdeführerin, gegenüber der Arbeitgeberin des Beschwerdegegners als Mitwisserin zu gelten bzw. Objekt von Untersuchungen der Bank G.________ zu werden, hinsichtlich der Aussagen betreffend die Transaktionen ab dem "und-Konto" kein überwiegendes privates Interesse zu begründen vermöchte, habe die Beschwerdeführerin doch diesbezüglich mangels eigener Handlungen ihrerseits nichts zu befürchten gehabt. Sofern ihre Äusserungen im Zusammenhang mit der "Hypothek" wahr wären, könnte sich hingegen die Frage stellen, ob sie sich diesbezüglich auf ein überwiegendes privates Interesse stützen könnte. Soweit sie vom (angeblichen) Betrug gewusst und den Hypothekarvertrag mitunterzeichnet hätte, wäre diese Verfehlung auch ihr anzulasten gewesen, weshalb eine "Gewissensbereinigung" in gewisser Weise nachvollziehbar wäre. Die Vorinstanz findet aber, dass die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner zu diesem Zweck nicht derart stark bzw. unnötig herabsetzend hätte belasten müssen und sich mit dem Hinweis hätte begnügen können, dass ihr der damals angegebene Wert als (zu) hoch erscheine und die Bank G.________ diesen erneut prüfen und anpassen bzw. entsprechende Schritte in die Wege leiten solle. Das geltend gemachte private Interesse würde daher das Interesse des Beschwerdegegners an der Integrität seiner Persönlichkeit nicht überwiegen. Demnach würden die "arbeitsplatzbezogenen Darstellungen" der Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner selbst dann widerrechtlich in seiner Persönlichkeit verletzen, wenn sie wahr wären.
E. 5.2
Laut der Beschwerde wäre für den Fall, dass die "arbeitsplatzbezogenen Darstellungen" der Wahrheit entsprechen, das überwiegende private Interesse zu prüfen. Der Vorinstanz wirft die Beschwerdeführerin vor, dies unterlassen zu haben. Die Beschwerdeführerin irrt. Wie die soeben resümierten Erwägungen zeigen, äussert sich die Vorinstanz - im Sinne einer Eventualbegründung (s. vorne E. 3.2) - sehr wohl zur Frage, ob sich die Beschwerdeführerin bezüglich der besagten Äusserungen in ihrer E-Mail vom 2. Oktober 2021 auf ein überwiegendes privates Interesse berufen kann. Bleibt diese entscheidtragende Begründung aber gänzlich unbeanstandet, so erweist sich der angefochtene Entscheid selbst als bundesrechtskonform (s. vorne E. 3.3). Damit erübrigen sich Erörterungen zur alternativen Begründung, wonach der Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf diese Äusserungen der Wahrheitsbeweis nicht gelungen sei.
E. 6
Anlass zur Beschwerde gibt schliesslich das der Beschwerdeführerin auferlegte, im angefochtenen Entscheid bestätigte Verbot, die streitgegenständlichen Äusserungen gegenüber Dritten zu wiederholen (s. vorne Sachverhalt Bs t. C).
E. 6.1
Nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB setzt die Unterlassungsklage im Sinne des Rechtsschutzinteresses ein Verhalten der beklagten Partei voraus, das eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Das Vorliegen einer Verletzungsgefahr stellt notwendigerweise eine Vermutung dar, weshalb der Nachweis des Rechtsschutzinteresses leicht gemacht werden sollte ( BGE 97 II 97 E. 5b mit Hinweis). Indiz für das Vorliegen einer Verletzungsgefahr und damit für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre oder wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (Urteil 5A_218/2022 vom 4. Oktober 2022 E. 3.4.1 mit Hinweisen).
E. 6.2
Das Obergericht erinnert an die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung und betont, auf eine Wiederholungsgefahr könne insbesondere die Tatsache hindeuten, dass der Verletzer die Widerrechtlichkeit seiner Anschuldigungen nicht einsieht und weder eine Abstandserklärung abgibt noch die Rechtswidrigkeit der Äusserungen anerkennt. In der Folge fasst es die diesbezüglichen Erwägungen des Kantonsgerichts und die dazu erhobenen Beanstandungen der Beschwerdeführerin zusammen. Was es mit deren Einwänden im Einzelnen auf sich hat, braucht dem angefochtenen Entscheid zufolge aber nicht abschliessend beurteilt zu werden. Entscheidend sei nämlich, dass sich die Beschwerdeführerin - wie schon im erstinstanzlichen Verfahren - auch im Berufungsverfahren nicht klar dazu bekenne, die Äusserungen in der Zukunft nicht mehr zu wiederholen. Sie spreche lediglich davon, die Äusserungen "derzeit" nicht zu wiederholen. Zudem bestreite sie nach wie vor die Rechtswidrigkeit ihrer Äusserungen. Damit sei dem Beschwerdegegner der im Rahmen des Rechtsschutzinteresses zu führende Nachweis, dass eine erneute Störung ernsthaft zu befürchten sei, gelungen; die Beschwerdeführerin vermöge diese nachgewiesene Vermutung nicht umzustossen.
E. 6.3
Die Beschwerdeführerin wirft dem Obergericht vor, in willkürlicher Weise von einer Wiederholungsgefahr auszugehen und ihre Behauptungen einseitig zu ihrem Nachteil zu würdigen. Soweit sich ihre in diesem Zusammenhang erhobenen Beanstandungen allein gegen die vorinstanzliche Zusammenfassung der erstinstanzlichen Entscheidgründe richten, ist darauf nicht weiter einzugehen. Zur Beurteilung steht ausschliesslich die (entscheidtragende) Beurteilung des Obergerichts selbst. Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass allein ihre Bemühungen, im vorliegenden Prozess ihre Äusserungen als rechtmässig zu verteidigen, kein Indiz für eine unmittelbar drohende Verletzung sein können. Ebenso wenig sei eine Wiederholungsgefahr bereits deshalb anzunehmen, weil sie im Rahmen ihrer Prozessverteidigung bestreite, widerrechtlich gehandelt zu haben, denn sonst würde ihr faktisch die Berufung auf Rechtfertigungsgründe gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB verwehrt werden. Dem Obergericht wirft sie vor, sich mit diesen Aspekten überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Die Beschwerdeführerin insistiert, dass sie ein einziges Mal an eine einzige Person gelangt sei und danach, insbesondere auch vor dem superprovisorischen Entscheid vom 25. November 2021 (s. Sachverhalt Bst. C.b), gegenüber keiner einzigen Person ihre Darstellungen aufrechterhalten habe. Sie habe gegenüber dem Obergericht "explizit geltend gemacht, die beanstandeten Äusserungen derzeit [nicht] zu wiederholen". Berichte über den Beschwerdegegner auf E.________, die im Zusammenhang mit ihr selbst standen, habe sie löschen lassen, ohne auch nur ein Wort über die streitgegenständlichen Darstellungen zu verlieren. Das Obergericht ignoriere dies nicht nur, sondern kehre ihr Verhalten ins Gegenteil um, indem es zur falschen Erkenntnis gelange, dass von ihr "im Ergebnis eine erneute Persönlichkeitsverletzung hinreichend erstellt sei".
E. 6.4
Die Vorbringen helfen der Beschwerdeführerin nicht weiter. In Erwägung 2.4.2 eines Urteils 5A_286/2012 vom 29. Oktober 2012, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, hält das Bundesgericht lediglich fest, es sei bereits in erster Instanz unbestritten geblieben, dass das Verhalten der (dortigen) Beschwerdegegnerin, im Prozess ihre Äusserungen als rechtmässig zu verteidigen, im konkreten Fall kein Indiz für eine unmittelbar drohende Verletzung abgebe. Allein aus dieser Feststellung über den Prozesssachverhalt kann die Beschwerdeführerin hier nichts zu ihren Gunsten ableiten. Zur Klarstellung weist das zitierte Urteil denn auch mit dem Zusatz "immerhin" auf zwei amtlich publizierte Entscheide hin, denen zufolge Wiederholungsgefahr regelmässig angenommen werden kann, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet ( BGE 128 III 96 E. 2e im Markenschutzrecht und BGE 124 III 72 E. 2a zu Art. 9 Abs. 1 Bst. a UWG). Diese Praxis hat das Bundesgericht für die Unterlassungsklage nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 BGG übernommen (Urteil 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 4.5.1 sowie das zitierte Urteil 5A_218/2022 a.a.O.). Die Beschwerdeführerin täuscht sich also, wenn sie meint, dass ihre Anstrengungen zur Verteidigung ihrer Äusserungen bei der Beurteilung der Wiederholungsgefahr keine Berücksichtigung finden dürfen. Sodann stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede, auf die Wiederholung ihrer Äusserungen lediglich "derzeit" verzichtet zu haben. Weshalb die Vorinstanz angesichts dessen die Wiederholungsgefahr und damit das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdegegners an der Unterlassungsklage nicht bejahen durfte, ist der Beschwerde indes nicht zu entnehmen. Daran ändern auch die Beteuerungen der Beschwerdeführerin nichts, dass ihre Äusserungen ein singuläres Vorkommnis gewesen seien. Die Beschwerde erweist sich auch in dieser Hinsicht als unbegründet.
E. 7
Nach alledem ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Dem Beschwerdegegner ist kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden.
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